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T 354/91 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Einspruchsabteilung hat durch Zwischenentscheidung im 

Sinne von Artikel 106 (3) EPU, verkündet in der mündlichen 

Verhandlung yam 27. November 1990 und schriftlich 

begründet in der Entscheidung vom 30. Januar 1991, 

festgestellt, daB 

der Gegenstand des in Einspruchsverfahren-geãnderten 
Patentbegehrens nach dem Hauptantrag die Bedingungen 

der Artikel 52 (1) und 56 EPU nicht erfüllt und somit 

dea Hauptantrag nicht stattgegeben werden kann und 

daB unter Berucksichtigung der vom Patentinhaber im 

E inspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen nach dein 

Hilfsantrag das Patent und die Erfindung, die es zuni 

Gegenstand hat, den Erfordernissen des Ubereinkoininens 

genügen. 

Nit Telefax vom 9. April 1991 legte die Beschwerdefuhrerin 

(Einsprechende) unter Entrichtung der Beschwerdegebühr 

Beschwerde em. 

II. 	Eine Beschwerdebegründung nach Artikel 108 EPU, Satz 3 ist 

innerhaib der Frist von vier Monaten nach Zustellung der 

Entscheidung nicht eingegangen. 

III. Nit Schreiben vom 17. Juli 1991 hat die Geschãftsstelle 

der Beschwerdekaininer die Einsprechende auf das Fehlen der 

Beschwerdebegründung und auf die voraussichtliche 

Verwerfung der Beschwerde aufmerksam gexnacht. 

IV. 	Die Einsprechende hat nicht auf das Schreiben der 

Geschãftsstelle geantwortet. 
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V. 	Die Patentinhaberin hat mit Schreiben voin 

12. September 1991 festgestellt, daB die Beschwerde als 

unzulãssig zu verwerfen 1st. Nach ihrer Ansicht enthält 

die angefochtene Zwischenentscheidung in Zusaminenhang mit 

den Ausführungen zuin Hauptantrag auf S. '9 eine unrichtige 

Betrachtung der FR-A-i 565 545. Die Zustiinmung der 

Patentinhaberin zur Ergãnzung des Patentanspruchs sei 

nicht als Anerkennung der vorgenannten unrichtigen 

Betrachtung aufzufassen. 

Entscheidungsgründe 

Nachdein eine Beschwerdebegründung für die von der 

Einsprechenden erhobene Beschwerde innerhaib der gemàB 

Artikel 108 EPU vorgesehenen Frist nicht eingegangen 1st 

und das Beschwerdeschreiben keineriei Ausführungen 

enthält, die als Beschwerdebegründung gewertet werden 

könnten, ist die Beschwerde gemàB Regel 65 (1) EPU als 

unzulàssig zu verwerfen. 

Das Vorbringen der Patentinhaberin im Schreiben vom 

17. Juli 1991 zu den angeblichen Nàngeln der 

Zwischenentscheidung muB unberücksichtigt bleiben, da 

diesein Schreibeñ alle Voraussetzungen für die formale 

Zulàssigkeit einer gesonderten Beschwerde fehien. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entachieden: 

Die Beschwerde wird als unzulássig verworfen. 

Der Gescháftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani - 

04236 
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